
Diese volle Wahrung der Rechte und Interessen des 
einzelnen, aber gleichzeitig auch ihre Einordnung in die 

^Gesetzlichkeit, die wir uns selbst gegeben haben, das 
ist die Aufgabe des Anwalts.

Oft ist sich der einzelne „Rechtsuchende“ dieser 
Schranken nicht bewußt, mitunter will er aber auch 
davon nichts wissen, sondern will vorsätzlich diese 
Schranken durchbrechen oder sie hintenherum mit 
irgendwelchen formalen Winkelzügen umgehen. Aus 
dem Rechtsuchenden wird dann ein Unrechtsuchender. 
Hier setzt die besondere Verpflichtung des Rechtsan
walts ein, dem einzelnen diese Grenzen klarzumachen, 
ihm zwar mit ganzem Einsatz zu helfen bei der Ver
folgung rechtmäßiger Ansprüche, ihn aber abzuhalten 
von der Verfolgung offenbaren Unrechts, ihn einzu
ordnen in die Interessen der Gesamtheit, und zwar auch 
dann, wenn der einzelne dem Anwalt nur unwillig auf 
diesem Wege folgen will.

Dieser Aufgabe der Koordinierung der Interessen des 
einzelnen mit den Interessen der Gesamtheit kann der 
Rechtsanwalt je mehr gerecht werden, je unabhängiger 
er nach außen hin von dem einzelnen ist und je freier 
er selbst innerlich ist. Steht er äußerlich als Glied 
eines Kollektivs ohne persönliche Bindung dem einzel
nen Rechtsuchenden gegenüber und wird sein innerer 
Drang, seine Berufung, dem Recht zu dienen, nicht 
durch Gebührenfragen eingeengt und wird er über
dies durch den Gemeinschaftsgeist kollektiver Arbeit 
gekräftigt, dann ist der Boden bereitet für die best
mögliche Entfaltung seiner Aufgaben als Berater und 
Helfer der einzelnen wie auch als Wahrer der gesamten 
Rechtsordnung.

I
Wenn sich eine fruchtbare genossenschaftliche Arbeit 

in der Anwaltschaft entwickeln soll, so darf sie nicht 
von oben her dekretiert werden, sondern muß ihrem 
eigenen Wesen nach von unten herauf wachsen. Der 
Zusammenschluß sollte auf freiwilliger Grundlage er
folgen, wenngleich es natürlich das erstrebenswerte 
Fernziel sein muß, daß alle Anwälte der Genossen
schaft angehören. Ein Nebeneinander von genossen
schaftlicher Anwaltschaft und dem sogenannten 
„freien“ Anwalt wäre auf die Dauer nicht tunlich.

Bei dem organisatorischen Aufbau einer genossen
schaftlichen Anwaltskörperschaft läge es zunächst 
nahe, entsprechend dem staatlichen Aufbau an ein drei
stufiges System zu denken. Etwa so:
a) Die Einzelgenossenschaft (Beispiel: Die Rechts

anwaltschaft des Kreises Brandenburg).
b) Der Genossenschaftsverband im Bezirksmaßstab 

(Beispiel: Das Anwaltskollegium des Bezirks Pots
dam).

c) Die Gesamtvertretung der Deutschen Anwaltschaft 
als „Kammer der Anwaltschaft“.

Die Funktionen dieser einzelnen Organe wären ver
schiedenartig:

Die Einzelgenossenschaft hätte in ihrer natürlichen 
Umgrenzung das politische Kreisgebiet zu umfassen, 
das regelmäßig sein eigenes Kreisgericht hat. Wo aus
nahmsweise Stadt- und Landkreise nebeneinander ge
bildet sind, würde die Einzelgenossenschaft beide 
Kreise zu umfassen haben. Demgegenüber hätte das 
Bezirkskollegium nur die Funktion der Beaufsichti
gung und Anleitung der Arbeit der einzelnen Ge
nossenschaften, ihre finanzielle Überwachung, die 
Sorge für Nachwuchs, Schulung und personelle 
Lenkung der Besetzung der einzelnen Gerichtsbezirke.

Eine solche Dreiteilung dürfte sich rechtfertigen, 
sofern man an die großstädtischen Gerichtskreise mit 
ihrer Vielzahl von Anwälten denkt. Die weitaus über
wiegende Mehrzahl unserer Kreisgerichte ist jedoch 
nur mit drei bis vier, meistens aber nur mit zwei 
Anwälten besetzt, oft sogar nur mit einem einzigen 
Rechtsanwalt. Derartige kleine genossenschaftliche Ge
bilde würden dem Wesen des Kollektivs abträglich 
sein. Es ist daher einer Zweiteilung der Vorzug zu 
geben:
a) Das Anwaltskollegium des Bezirks und
b) die Kammer der Anwaltschaft.

Der genossenschaftliche Zusammenschluß der An
wälte des ganzen Bezirks hat den Vorteil einer 
zentralen, straffen Zusammenfassung, besserer Arbeits

planung, besserer Arbeitsverteilung und einer ausge
glicheneren Finanzgebarung.

Dem Anwaltskollegium des Bezirks gehören alle An
wälte des Bezirks an, die organisatorisch in der Voll
versammlung der Anwälte zusammenzufassen sind. Sie 
ist getreu dem demokratischen Prinzip das oberste 
Organ des Bezirkskollegiums und hat besondere Be
fugnisse, wie beispielsweise:
1. Berufung und Abberufung des Kollegialvorstandes 

und des Kollegialrates,
2. Weisungsbefugnis gegenüber dem Kollegial Vorstand 

und -rat,
3. Bestimmung des Haushaltsplanes,
4. Personalnachwuchs- und Schulungsangelegenheiten.
5. Aufstellung von verbindlichen Arbeitsrichtlinien im 

Rahmen der allgemeinen Arbeitsordnung.
Geschäftsführendes Organ ist der Kollegialvorstand. 

Er besteht aus dem Direktor, seinen zwei Stellver
tretern und dem Sekretär. Der Direktor vertritt das 
Anwaltskollegium gerichtlich und außergerichtlich 
allein, seine Vertreter nur gemeinsam oder gemeinsam 
mit dem Sekretär. Der Kollegialvorstand hat die 
laufenden Geschäfte nach den Richtlinien der Voll
versammlung zu führen und hat in diesem Rahmen 
auch ein Aufsichts- und Weisungsrecht gegenüber den 
Mitgliedern des Kollegiums.

Besonders wichtige Entscheidungen trifft jedoch nicht 
der Kollegialvorstand, sondern der Kollegialrat. Dieser 
besteht aus dem Direktor, seinen beiden Vertretern 
und sieben Mitgliedern und hat insbesondere Diszi- 
plinarbefugnis gegenüber den einzelnen Genossen und 
das Recht der Festsetzung der Vergütung für die 
Arbeit der einzelnen Genossen im Rahmen der all
gemeinen Vergütungsordnung.

Die Kammer der Anwaltschaft ist oberstes Organ der 
deutschen Anwaltschaft und repräsentiert sich in der 
Delegiertenkonferenz der Anwälte. Jeder Bezirk ent
sendet dazu zwei oder drei Delegierte, die von der 
Vollversammlung der Anwaltskollegien der Bezirke ge
wählt werden. Der Delegiertenkonferenz obliegt bei
spielsweise die Beschlußfassung über die Allgemeine 
Arbeitsordnung für die Anwaltskollegien und ihre Mit
glieder, die Allgemeine Vergütungsordnung, die 
Koordinierung der Arbeit der einzelnen Bezirks
kollegien, die Aufstellung des Haushaltsplanes für die 
Kammer der Anwaltschaft, die Finanzaufsicht über 
die Bezirkskollegien.

Die Delegiertenkonferenz wählt aus ihrer Mitte das 
Präsidium der Kammer der Anwaltschaft. Es setzt sich 
zusammen aus dem Präsidenten, seinen zwei Stellver
tretern und sieben Beisitzern. Die Geschäftsführung 
liegt in den Händen des Präsidenten und seiner Stell
vertreter. Ihnen ist ein Sekretär beigegeben. Das 
Präsidium entscheidet plenar als Beschwerdeinstanz 
gegen Entscheidungen der Kollegialräte der Bezirke 
in Vergütungssachen und in Disziplinarsachen.

Die Kammer der Anwaltschaft untersteht der Auf
sicht und dem Weisungsrecht des Ministers der Justiz 
der Deutschen Demokratischen Republik. Der Ge
nehmigung des Ministers der Justiz bedürfen insbe
sondere die Allgemeine Arbeitsordnung, die Allgemeine 
Vergütungsordnung, die Disziplinarordnung.

II
1. Wer es mit seinem Berufe als Anwalt ernst nimmt, 

wem es wirk'ich innere Berufung ist, dem Recht zu 
dienen als Helfer des Hilfebedürftigen und zugleich als 
Hüter der Rechtsordnung mit dem Ziele, die Interessen 
des einzelnen mit denen der Gesamtheit zu k o o r d i 
n i e r e n ,  der wird die Verkoppelung dieser hohen 
Aufgabe mit seiner eigenen Existenzfrage stets als be
drückend empfinden.

Genossenschaftliche Anwaltstätigkeit nimmt ihm 
diese hemmende Sorge: Er ist Glied des großen Ganzen 
unter gleichschaffenden, gleichstrebenden Berufsge
nossen und kann sich a u s s c h l i e ß l i c h  seiner an
waltlichen Tätigkeit widmen. Er ist frei von den ein
engenden wirtschaftlichen Rücksichten, freier als der 
sogenannte „freie“ Anwalt, der sein eigenes Büro 
unterhalten muß, der sich Monat für Monat vor die 
klare Notwendigkeit gestellt sieht, eine bestimmte 
Summe an Gebühren vereinnahmen zu müssen, um
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